
S A T Z U N G

über die Erhebung einer H undesteuer

für die Gem einde W obbenbüll

Aufgrund des § 4 der G em eindeordnung für Schlesw ig-H olstein  in der Fassung de 
Bekanntm achung vom 01.04.1996 (GVOB1. Schl.-H ., S. 321), und der §§ 1,2 und 
3 des K om m unalabgabengesetzes des Landes Schlesw ig-H olstein vom 22.07.1996 
(GVOB1. S ch l.-H ., S. 564), wird nach B eschlußfassung durch die G em eindevertre 
tung vom 09.12 .1996 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Steuergegenstand

G egenstand der S teuer ist das H alten von Hunden im Gem eindegebiet.

§ 2

Steuerpflicht

(1) S teuerp flich tiger ist, wer einen Hund in seinen H aushalt oder W irtsch a ftsb e 
trieb  aufgenom m en hat (H alter des Hundes).

(2) H alten m ehrere Personen gem einschaftlich  einen Hund, so sind sie G esam t
schuldner.

§ 3

Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die S teuerp flich t en tsteh t mit dem K alenderv ierte ljahr, in dem ein Hund in 
einen H aushalt oder W irtschaftsbe trieb  aufgenommen w ird, frühestens mit 
dem K alenderv ierte ljah r, in dem er drei M onate a lt wird.

(2) Wer einen Hund nicht länger als einen M onat in Pflege oder V erw ahrung ge
nommen hat oder au f Probe oder zum Anlernen hält, b raucht ihn nicht zu 
versteuern .

(3) Die S teuerp flich t endet mit dem K alenderv ierte ljahr in dem der Hund abge
schafft w ird, abhanden kommt oder eingeht.

(4) Bei W ohnortw echsel eines H undehalters endet die S teuerpflich t mit A blauf 
des K alenderv ierte ljah res, in das der W egzug fä llt; sie beginnt mit dem au f 
den Zuzug folgenden K alenderv ierte ljahr.
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(5) Wer einen versteuerten  Hund oder anstelle  eines abgeschafften , abhanden ge
kommenen oder eingegangenen versteuerten  Hundes einen neuen Hund erw irbt, 
wird dafür mit dem au f den Erwerb folgenden K alenderv ierte ljah r s teu e r
pflich tig .

§ 4

Steuersatz

(1) Die Steuer be träg t jäh rlich :
für den 1. Hund 45,00 DM, für den 2. Hund 80,00 DM, für jeden w eiteren 
Hund 100,00 DM.

(2) Hunde, die s teuerfre i gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der B erech
nung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die S teuer erm ä
ßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde.

§ 5

Steuererm äßigung

(1) Die Steuer is t au f A ntrag des S teuerpflich tigen  au f die H älfte  zu erm äßigen 
für das H alten von

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötig t werden, welche von 
dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfern t liegen;

b) Hunden, die zur Bewachung von B innenschiffen benötig t werden;

c) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des B ew achungsgew erbes oder 
von berufsm äßigen E inzelw ächtern  bei Ausübung des W achdienstes benö
tig t werden;

d) abgerich teten  Hunden, die von A rtisten und berufsm äßigen Schaustellern  
für ihre B eru fsarbe it benötigt werden;

e) Hunden, die als M elde-, S an itä ts-, Schutz-, Fährten- oder R ettungshunde 
verw endet werden und eine Prüfung vor anerkannten L eistungsrich tern  ab 
gelegt haben. Das mit dem A ntrag vorzulegende P rüfungszeugnis d a rf nicht 
ä lte r als zwei Jahre sein;

f) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeigungsprüfung abgelegt haben und 
jagd lich  verw endet werden.

(2) Personen, die gew erbsm äßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe ange
meldet haben, haben zwei Hunde mit den S teuersätzen  für den ersten und 
zweiten Hund zu versteuern . Für w eitere Hunde, die weniger als sechs M onate 
im B esitz sind, brauch t keine Steuer en trich te t werden.
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§ 6

Zw ingersteuer

(1) Von H undezüchtern, die m indestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, 
darun ter eine Hündin im zuchtfähigen A lter, zu Zuchtzw ecken halten , wird die 
Steuer au f A ntrag in der Form einer Zw ingersteuer erhoben, wenn der Zw in
ger und die Z uchttiere  in ein von einer anerkannten H undezuchtvereinigung 
geführten Zucht oder Stammbuch eingetragen sind.

(2) Die Z w ingersteuer be träg t für jeden Hund, der zu Zuchtzw ecken gehalten 
wird, die H älfte  der Steuer nach § 4 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer 
für einen ersten und einen zweiten Hund. Das H alten selbstgezogener Hunde 
ist s teuerfre i, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht ä lte r als sechs 
M onate sind.

§ 7

Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist au f A ntrag zu gewähren für das H alten von

1. D iensthunden s taa tlich er und kom m unaler D ienststellen  und E inrichtungen, de
ren U nterhaltskosten  überw iegend aus öffentlichen M itteln bestritten  werden;

2. G ebrauchshunden von Forstbeam ten, im P riv atfo rs td ien st angestellten  P erso 
nen, von bestä tig ten  Jagdaufsehern  und von Feldschutzkräften  in der für den 
F orst-, Jagd- oder Feldschutz erforderlichen Anzahl;

3. H erdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;

4. S an itä ts- oder R ettungshunden, die von anerkannten San itä ts oder Z iv ilsch u t
zeinheiten gehalten werden;

5. Hunden, die von w issenschaftlichen  Institu ten  ausschließ lich  zu w issenschaft
lichen Zwecken gehalten werden;

6. Hunden, die in A nstalten von T ierschu tz- oder ähnlichen Vereinen vorüberge
hend un tergebrach t sind und nicht au f die S traße gelassen werden;

7. B lindenführhunden;

8. Hunden, die zum Schutze und zur H ilfe blinder, tauber oder h ilflo ser Personen 
unentbehrlich sind; die S teuerbefreiung kann von der Vorlage eines Schwerbe- 
h inderten-A usw eises abhängig gem acht werden.
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§ 8

Allgem eine V oraussetzung  
für die Steuererm äßigung und die Steuerbefreiung

Steuererm äßigung oder S teuerbefreiung wird nur gew ährt, wenn

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,

2. der H alter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen T ierquälerei be
s tra ft ist,

3. für die Hunde geeignete, den E rfordern issen  des T ierschutzes entsprechende 
U nterkunftsräum e vorhanden sind,

4. in den Fällen des § 5 Abs. 2, § 6 und § 7 Z iffer 6 ordnungsgem äße Bücher über 
den Bestand, den Erwerb und die V eräußerung der Hunde geführt und au f V er
langen vorgelegt werden.

§ 9

Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei M onate in der Gemeinde 
aufhalten , für die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachw eislich  in 
einer anderen Gemeinde der B undesrepublik  versteuern .

§ io
M eldepflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 
Tagen bei der Gemeinde anzum elden. Neugeborene Hunde gelten mit A blauf 
des dritten  M onats nach der G eburt als angeschafft. Die A nm eldefrist beginnt 
im Falle des § 3 Abs. 2 nach A blauf des M onats.

(2) Der b isherige H alter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen ab 
zumelden. Im Falle der V eräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung N a
me und W ohnung des Erw erbers anzugeben.

(3) Fallen die V oraussetzungen für eine S teuererm äßigung oder S teuerbefreiung 
fort, so hat der H undehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen.

(4) Die Gemeinde g ib t H undesteuerm arken aus, die bei der Abmeldung des Hundes 
wieder abgegeben werden müssen. Der H undehalter d a rf Hunde außerhalb sei
ner W ohnung oder seines um friedeten G rundbesitzes nur mit der H undesteu
erm arke um herlaufen lassen.
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§ 11

Steuerjahr, F älligkeit der Steuer

(1) Die Steuer w ird als Jah ressteuer festgese tzt. S teuerjahr ist das K alenderjahr.

(2) Die Steuer wird in v ierte ljäh rlichen  T eilbeträgen  zum 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. jeden Jahres fällig . E ntsteh t die S teuerp flich t im Laufe eines K a
lenderv ierte ljah res, so ist die volle Steuer für dieses K alenderv ierte ljah r in
nerhalb von 14 Tagen, jedoch frühestens zu dem in Satz 1 genannten Z e it
punkt, zu en trich ten .

(3) A uf A ntrag des S teuerschuldners kann die H undesteuer abweichend von A bs.2 
am 01.07. jeden Jahres in einem Jahresbetrag  en trich te t werden.

§ 12

O rdnungsw idrigkeiten

Zuw iderhandlungen gegen § 10 sind O rdnungsw idrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 
des K om m unalabgabengesetzes.

§ 13

Datenschutz

(1) Die Gemeinde W obbenbüll ist berechtig t, zur E rm ittlung der S teuerpflich tigen  
und zur D urchführung der B esteuerung personenbezogene Daten gern. § 10 (4) 
in Verbindung mit § 9 (1) Nr. 1 L andesdatenschutzgesetz (LDSG) aus fo lgen
den U nterlagen zu verarbeiten :

- U nterlagen der M eldebehörde
- A uskünfte der V orbesitzer

(2) D arüber hinaus ist die Erhebung und die W eiterverarbeitung personenbe
zogener Daten zu K ontrollzw ecken sowie die Ü berm ittlung von Daten durch 
D ritte  zu lässig , soweit es zur A ufgabenerfüllung nach dieser Satzung e rfo r
derlich ist.

§ 14

Inkrafttreten

Diese Satzung tr i t t  am 01. Januar 1997 in K raft.

Der B ürgerm eister

V ' n

W obbenbüll, den 09.12.1996


